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Vorwort
Die „Enzyklopädie deutscher Geschichte" soll für die Benutzer

-

Fachhistoriker, Studenten, Geschichtslehrer, Vertreter benachbarter
Disziplinen und interessierte Laien

-

ein Arbeitsinstrument sein, mit
dessen Hilfe sie sich rasch und zuverlässig über den gegenwärtigen
Stand unserer Kenntnisse und der Forschung in den verschiedenen
Bereichen der deutschen Geschichte informieren können.

Geschichte wird dabei in einem umfassenden Sinne verstan-
den: Der Geschichte der Gesellschaft, der Wirtschaft, des Staates in
seinen inneren und äußeren Verhältnissen wird ebenso ein großes
Gewicht beigemessen wie der Geschichte der Religion und der Kir-
che, der Kultur, der Lebenswelten und der Mentalitäten.

Dieses umfassende Verständnis von Geschichte muß immer
wieder Prozesse und Tendenzen einbeziehen, die säkularer Natur
sind, nationale und einzelstaatliche Grenzen übergreifen. Ihm ent-

spricht eine eher pragmatische Bestimmung des Begriffs „deutsche
Geschichte". Sie orientiert sich sehr bewußt an der jeweiligen zeit-
genössischen Auffassung und Definition des Begriffs und sucht ihn
von daher zugleich von programmatischen Rückprojektionen zu

entlasten, die seine Verwendung in den letzten anderthalb Jahrhun-
derten immer wieder begleiteten. Was damit an Unscharfen und
Problemen, vor allem hinsichtlich des diachronen Vergleichs, ver-

bunden ist, steht in keinem Verhältnis zu den Schwierigkeiten, die
sich bei dem Versuch einer zeitübergreifenden Festlegung ergäben,
die stets nur mehr oder weniger willkürlicher Art sein könnte. Das
heißt freilich nicht, daß der Begriff „deutsche Geschichte" unreflek-
tiert gebraucht werden kann. Eine der Aufgaben der einzelnen
Bände ist es vielmehr, den Bereich der Darstellung auch geogra-
phisch jeweils genau zu bestimmen.

Das Gesamtwerk wird am Ende rund hundert Bände umfassen.
Sie folgen alle einem gleichen Gliederungsschema und sind mit
Blick auf die Konzeption der Reihe und die Bedürfnisse des Benut-
zers in ihrem Umfang jeweils streng begrenzt. Das zwingt vor allem
im darstellenden Teil, der den heutigen Stand unserer Kenntnisse
auf knappstem Raum zusammenfaßt

-

ihm schließen sich die Darle-
gung und Erörterung der Forschungssituation und eine entspre-



VI Vorwort

chend gegliederte Auswahlbibliographie an -, zu starker Konzentra-
tion und zur Beschränkung auf die zentralen Vorgänge und Ent-
wicklungen. Besonderes Gewicht ist daneben, unter Betonung des
systematischen Zusammenhangs, auf die Abstimmung der einzelnen
Bände untereinander, in sachlicher Hinsicht, aber auch im Hinblick
auf die übergreifenden Fragestellungen, gelegt worden. Aus dem
Gesamtwerk lassen sich so auch immer einzelne, den jeweiligen Be-
nutzer besonders interessierende Serien zusammenstellen. Ungeach-
tet dessen aber bildet jeder Band eine in sich abgeschlossene Einheit

-

unter der persönlichen Verantwortung des Autors und in völliger
Eigenständigkeit gegenüber den benachbarten und verwandten
Bänden, auch was den Zeitpunkt des Erscheinens angeht.

Lothar Gall
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Fritz Trautz zum 75. Geburtstag

Vorwort des Verfassers
Eine Verfassungsgeschichte des deutschen Reiches im Spätmittel-
alter gilt seit langem als Desiderat der Forschung. Der vorliegende
Band versucht, Vorbedingungen, Rechtsgrundlagen, Möglichkeiten
und Grenzen spätmittelalterlicher Königsherrschaft im Rahmen
einer ungeschriebenen „Verfassung" aufzuzeigen und damit wenig-
stens teilweise diese Lücke zu füllen. Dabei beschränkt sich die fol-
gende Darstellung jedoch auf die unmittelbaren Beziehungen zwi-
schen dem König und den anderen verfassungsgestaltenden Kräf-
ten im Reich; der Prozeß der Entstehung und Ausbildung von Lan-
desherrschaft innerhalb der Territorien bleibt einem anderen Band
der Gesamtreihe vorbehalten.

Unter „Spätmittelalter" wird der Zeitraum von ca. 1200 bis
zum Ende des 15. Jahrhunderts verstanden. Ohne daß hiermit ein
grundsätzliches Bekenntnis zur Periodisierung des Spätmittelalters
abgelegt werden soll, bot sich diese zeitliche Eingrenzung vor allem
unter dem Blickwinkel der verfassungsgeschichtlichen Entwicklung
an: Erscheint doch vor diesem Hintergrund die Doppelwahl von

1198 mit dem nachfolgenden Thronstreit, der Ausbildung des freien
Wahlprinzips, der Formierung besonderer Königswähler, dem
päpstlichen Eingreifen in die Königswahl und dem damit ebenfalls
in Zusammenhang stehenden Scheitern der staufischen „Reichs-
landpolitik" als eine tiefe Zäsur, die die künftige Entwicklung weit
mehr geprägt hat als das „Interregnum" nach dem Tode Kaiser
Friedrichs IL, dessen negative Bedeutung für die spätmittelalter-
liche Königsherrschaft von der älteren Forschung wohl überschätzt
wurde. Wenn auch die Beschlüsse des Wormser Reichstages von

1495 im Rahmen der Reichsreformbewegung keineswegs einen Ab-
schluß, sondern allenfalls ein Zwischenergebnis brachten, so ist es

doch gerechtfertigt, im endenden 15. Jahrhundert ebenfalls einen
entscheidenden Wendepunkt der verfassungsgeschichtlichen Ent-
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wicklung zu sehen, da nun mit der Ausbildung des Reichstages und
der Neuorganisation der königlichen Gerichtsbarkeit das „Reich"

-

vertreten durch die Reichsstände
-

als verfassungsrechtlich legiti-
mierte Gegenkraft an die Seite des Königs trat, so daß von diesem
Zeitpunkt an der institutionalisierte Dualismus zwischen König und
Reich Verfassungswirklichkeit geworden war.

Auch für dieses Buch gilt, daß es ohne den Rat und die tatkräf-
tige Mithilfe anderer nicht entstanden wäre. Zu danken habe ich in
diesem Zusammenhang zunächst den Herren Kollegen Bernhard
Diestelkamp (Frankfurt) und Karl Ferdinand Werner (Rottach-
Egern), die mir freundlicherweise noch unveröffentlichte Arbeiten
zur Einsicht überließen.

Besonderen Dank schulde ich auch Herrn Kollegen Eberhard
Isenmann (Tübingen) sowie Herrn Dr. Karl-Heinz Spieß (Mainz),
die sich der Mühe unterzogen haben, das Manuskript kritisch zu le-
sen. Das gleiche gilt für meinen Assistenten, Herrn Dr. Franz Fuchs,
und Herrn Dr. Ralf Mitsch, die mich beide darüber hinaus auch
sonst mit Rat und Tat unterstützt haben. Herzlich danken möchte
ich außerdem dem zuständigen Bereichsherausgeber, Herrn Kolle-
gen Johannes Fried, und dem Gesamtherausgeber der Reihe, Herrn
Kollegen Lothar Gall, für kritische Einwände und sachkundige
Hinweise sowie Herrn Dr. Adolf Dieckmann vom Oldenbourg Ver-
lag für die umsichtige redaktionelle Betreuung des Manuskripts.
Endlich gilt mein Dank auch allen, die mit Geduld und Nachsicht
die Entstehung dieses Buches ertragen haben, wobei hier an erster
Stelle meine Familie, aber auch meine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an der Universität Mannheim zu nennen sind.

Mannheim, im Sommer 1991 Karl-Friedrich Krieger



Vorwort zur 2. Auflage
Seit der Erstauflage im Jahre 1992 hat sich die verfassungsgeschichtli-
che Forschung erfreulicherweise auch mit diesem Buch befasst. Neben
grundsätzlicher Zustimmung wurden im Einzelnen auch kritische An-
merkungen an den Autor herangetragen, die, sofern sie offensichtliche
Versehen und Druckfehler betreffen, jetzt korrigiert werden können.
Andere Kritikpunkte berühren allerdings ein grundsätzliches, von der
Konzeption der Reihe her bedingtes Problem, nämlich die Notwendig-
keit, mehrere Jahrhunderte deutscher Verfassungsgeschichte mit den
entsprechenden Forschungsansätzen und -ergebnissen auf relativ en-

gem Raum (155 Seiten) abhandeln zu müssen, was jedem Autor schon
fast zwangsläufig den Vorwurf einbringt, bestimmte Bereiche vernach-
lässigt zu haben. Im selbstkritischen Rückblick räume ich gerne ein,
dass dieser Vorwurf bereits beim Erscheinen des Bandes vor allem für
den Abschnitt „Vom Hoftag zum Reichstag" (S. 47f. und 112f.) be-
rechtigt war. Dies gilt umso mehr für die Betrachtung aus heutiger
Sicht, da inzwischen weitere wichtige Publikationen erschienen sind
bzw. im Manuskript vorliegen, die unseren Kenntnisstand zu diesem
Problembereich erheblich vertiefen und ergänzen. Andererseits sind
Verlag und Autor der Ansicht, dass im Übrigen die Grundaussagen des
Bandes

-

auch mit Rücksicht auf den heutigen Forschungsstand
-

noch
nicht überholt sind, so dass auf eine umfassende Neubearbeitung zum

jetzigen Zeitpunkt noch verzichtet werden konnte. Um dem Leser we-

nigstens die Möglichkeit zu geben, das angesprochene „Defizit" im Ab-
schnitt „Vom Hoftag zum Reichstag" durch vertieftes Eigenstudium
abzubauen, werden im Folgenden die wichtigsten neueren Veröffentli-
chungen hierzu in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt:

Quellen
Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Friedrich III. Achte Abteilung,
2. Hälfte, 1471, hrsg. von H. Wolff. Göttingen 1999.

-

Achte Abtei-
lung, 1468-1471. Verzeichnisse und Register, bearb.von G. Annas/H.
Wolff. Göttingen 2001.
Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian I. (Deutsche Reichtstags-
akten, Mittlere Reihe). Zweiter Band: Reichstag zu Nürnberg 1487.
2 Teile, bearb. von R. Seyboth. München 2001.
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Darstellungen
H. Angermeier/E. Meuthen (Hrsg.), Fortschritte in der Geschichts-
wissenschaft durch Reichstagsaktenforschung. Vier Beiträge aus der
Arbeit an den Reichstagsakten des 15. und 16. Jahrhunderts. Göttingen
1988.
G. Annas, Hoftag

-

Gemeiner Tag
-

Reichstag. Studien zur strukturel-
len Entwicklung deutscher Reichsversammlungen des späten Mittelal-
ters (1349-1471), 2 Bde. Göttingen 2004.
H. Boockmann, Geschäfte und Geschäftigkeit auf dem Reichstag im
späten Mittelalter, in: HZ 246 (1988) 297-325.
P.-J. Heinig, Kaiser Friedrich III. (1440-1493). Hof, Regierung und Po-
litik. 3 Teile. Köln u.a. 1997.
J. Helmrath, Die Reichstagsreden des Enea Silvio Piccolomini 1454/
55, 2 Bde., ungedruckte Habil.-Schrift. Köln 1994.
1495

-

Kaiser, Reich, Reformen. Der Reichstag zu Worms. Katalog zur

Ausstellung des Landeshauptarchivs Koblenz in Verbindung mit der
Stadt Worms zum 500jährigen Jubiläum des Wormser Reichstags von

1495, hrsg. von der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz. Koblenz
1995.
T. M. Martin, Auf dem Weg zum Reichstag. Studien zum Wandel der
deutschen Zentralgewalt 1314-1410. Göttingen 1993.
D. Mertens, Der Reichstag und die Künste, in: Mediävistische Kom-
paratistik. Festschrift für F. J. Worstbrook zum 60. Geburtstag. Hrsg. v.

W. Harms/J.-D. Müller. Stuttgart/Leipzig 1997, 295-314.
E. Meuthen, Der Regensburger Christentag 1471. Deutsche Reichs-
tagsakten unter Kaiser Friedrich III. Achte Abteilung, zweite Hälfte, in:
Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für
Peter Moraw. Hrsg. v. P.-J. Heinig u. a. Berlin 2000, 279-285.
E. Meuthen (Hrsg.), Reichstag und Kirche. Kolloquium der Histori-
schen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,
München, 9. März 1990. Göttingen 1991.
P. Moraw, Hoftag und Reichstag von den Anfängen bis 1806, in: Par-
lamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Ein Handbuch. Hrsg. v. H.-P. Schneider/W. Zeh. Berlin/New
York 1989, 3-47.
P. Moraw, Zu Stand und Perspektiven der Ständeforschung im spätmit-
telalterlichen Reich, in: Die Anfänge der ständischen Vertretungen in
Preußen und seinen Nachbarländern. Hrsg. v. H. Boockmann. Mün-
chen 1992, 1-33.
P. Moraw (Hrsg.), Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag im spä-
teren Mittelalter. Stuttgart 2002.
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R. Seyboth, Reichsstadt und Reichstag. Nürnberg als Schauplatz von

Reichsversammlungen im späten Mittelalter, in: Jahrbuch für fränk.
Landesforschung 52 (1992) 209-221.

Mannheim, im Januar 2005 Karl-Friedrich Krieger



I. Enzyklopädischer Überblick
A. Das römisch-deutsche Reich

des Spätmittelalters -
ein Sonderfall

der europäischen Geschichte
Während sich Frankreich und England bereits im Spätmittelalter zu
Flächenherrschaftsstaaten entwickelten, hat das römisch-deutsche
Reich den Weg zur modernen Staatlichkeit nicht gefunden; es blieb
bis zu seinem Ende im Jahre 1806 ein archaisch wirkender, mittelal-
terlichen Denkformen verhafteter Personenverband. Dies erscheint
um so bemerkenswerter, als in den Territorien weitgehend verwirk-
licht wurde, was dem Reich als Ganzem versagt bliebt, so daß es in
Deutschland eher die Territorialherrschaften waren, die den Grund-
stock für die Ausbildung des modernen „Anstaltsstaates" gelegt ha-
ben.

Die Gründe für diese Entwicklung reichen bis in die Entste-
hungszeit des Reiches zurück; seine monarchische Gewalt sah sich
von Anfang an mit weit ungünstigeren Ausgangsbedingungen so-
wohl in geographischer als auch in strukturell-politischer Hinsicht
(Größe und Oberflächenstruktur, geringeres Ausmaß der Romani-
sierung, unterschiedliche Adelsstruktur) konfrontiert als z. B. das
Königtum in Frankreich und England. Dazu kamen „biologische
Zufälle" (Aussterben von Königsdynastien) und besondere, auf das
Reich beschränkte politische Probleme des Hochmittelalters, wie
etwa der Investiturstreit, die Doppelwahl von 1198 und der Zusam-
menbruch der Stauferherrschaft nach dem Tode Friedrichs IL, die
den herrschaftspolitischen Spielraum des deutschen Königtums zu-
sätzlich beschränkten.

Aus diesem hochmittelalterlichen Erbe waren vor allem fünf
spezifisch „deutsche" Probleme entstanden, die die spätmittelalter-
liche Verfassungsgeschichte des Reiches entscheidend geprägt haben.

Während in Westeuropa nach dem Grundsatz nulle terre sans

Unterschiedliche
Entwicklungen im
Reich und in den
westeuropäischen
Monarchien

Gründe für diese
Entwicklung
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seigneur („kein Land ohne [Lehns-]Herr") der König als oberster
[Lehns-]Herr von Grund und Boden galt, befand sich in Deutsch-
land ein Großteil des Grundbesitzes als Allod (eigen) in der Hand
des Adels und bildete damit die Grundlage für „autogene", das
heißt von niemandem

-

auch nicht vom König
-

abgeleitete Adels-
herrschaft (Allodialismusproblem). Zwar hatte bereits das staufische
Königtum das dahinter stehende Herrschaftsproblem erkannt und
versucht, diese dem verfassungspolitischen Zugriff entzogene adlige

Allodiaiismus- Herrengewalt mit Hilfe des Lehnrechts zu „feudalisieren" und da-
problem mjt m auftragsgebundene, abgeleitete Königsherrschaft umzuwan-

deln; dieser Feudalisierungsprozeß, der sich auch im Spätmittelalter
verstärkt fortsetzte, hat jedoch bereits einen Teil der Herrschafts-
energien des staufischen und spätmittelalterlichen Königtums ab-
sorbiert, die dann bei anderen herrschaftspolitischen Zielen

-

wie
etwa der Stärkung der lehnsherrlichen Rechtsstellung des Königs

-fehlten.
Im Zusammenhang mit dem Allodialismusproblem, der Größe

des mittelalterlichen Reiches, den Schwierigkeiten der Kommunika-
tion sowie den unterschiedlichen Interessen des Königs und der
Teilgewalten untereinander ergab sich ein weiteres Grundproblem:
„die Frage nach dem inneren Zusammenhalt oder anders formuliert
nach der inneren Differenziertheit des Reiches" (Kohärenzproblem)
(Moraw). Diese Differenziertheit führt dazu, daß man von den
Erfolgsaussichten königlicher Herrschaftspolitik her gesehen
das Reich geradezu in bestimmte Landschaftszonen aufteilen und
z.B. von „königsnahen" (Franken, Mittelrhein-Untermain, Teile

Kohärenzproblem Schwabens, teilweise Saale-Elbe-Region), „königsoffenen" (z. B.
Oberrhein, innerer Niederrhein) und „königsfernen Landschaften"
(im Norden und äußeren Südwesten) sprechen kann (Moraw). Erst
in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts

-

unter dem Druck äuße-
rer Bedrohungen

-

wuchs das deutsche Reich zu einer engeren
„Pflichten- und Lastengemeinschaft" (Isenmann) zusammen; der in
dieser Zeit aufkommende Begriff von der „deutschen Nation" kann
wohl als ein Symptom für diesen „Verdichtungsprozeß" gedeutet
werden.

Die Monarchien Westeuropas hatten schon früh damit begon-
nen, auf einer breiten personellen Basis weisungsgebundener Amts-
träger (baillifs, prévôts, vicecomites, sheriffs) so etwas wie eine allge-
meine Verwaltung aufzubauen. Mit ähnlicher Zielrichtung

-

wenn

auch zunächst begrenzt auf das Reichsgut (terrae imperil)
-

versuch-
te vor allem das staufische Königtum im Rahmen einer gezielten
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Amtsherrscliaftli-
ches Organisations-
problem

Reichsgutpolitik („Reichslandpolitik") unfreie, im Dienst des Kö-
nigs stehende Dienstmannen (Ministerialen) als personelle Basis ei-
ner Reichsgutverwaltung und vielleicht auch als Grundlagen einer
später hierauf aufbauenden allgemeinen Reichsverwaltung heranzu-
ziehen. Diese Konzeption scheiterte jedoch daran, daß spätestens
nach dem Zusammenbruch der Stauferherrschaft diese ehemals un-
freien Reichsministerialen sich bereits so weit von der königlichen
Dienstherrengewalt emanzipiert hatten, daß sie sich in nichts mehr
von den freien, nach Lehnrecht an den König gebundenen „Nor-
malvasallen" unterschieden und damit für eine Verwendung als
weisungsgebundene, jederzeit absetzbare Amtsträger nicht mehr in
Frage kamen. Da hiermit zugleich die personelle Basis für den Auf-
bau einer allgemeinen Reichsverwaltung entfallen war, bot sich nun
für das Königtum im Grunde keine Alternative mehr für das bisher
geübte Verfahren an, durch „planvolle Zerlegung" (Mitteis) und
Übertragung königlicher Gewalt im Wege lehnrechtlicher Verlei-
hung seinem Herrschaftsauftrag gerecht zu werden. Es gab keine
Reichsverwaltung und damit auch keine Exekutionsorgane des Kö-
nigs. Das hier sichtbar werdende amtsherrschaftliche Organisations-
problem gehörte daher ebenfalls zu den Grundtatsachen, die die
Verfassungswirklichkeit des spätmittelalterlichen Reiches entschei-
dend geprägt haben.

Während sich in Westeuropa Erbkönigreiche entwickelten,
setzte sich im Reich nach dem Tode Kaiser Heinrichs VI. der Wahl-
gedanke in der Form des freien Wahlrechts endgültig durch, so daß
die Dynastien mehrfach wechselten und damit eine

-

im Vergleich
zu Westeuropa

-

extreme Diskontinuität entstand (Kontinuitätspro-
blem). Angesichts der grundsätzlichen Ungewißheit über die Nach-
folge war das Interesse des Königs zunächst auf die eigene Dynastie
und Hausmacht, dann erst auf das Reich gerichtet. Von einem
„Hausmachtkönigtum" kann man allerdings erst seit Karl IV. spre-
chen, da im ersten Jahrhundert nach dem Interregnum der König
noch in aller Regel darauf verzichtete, neben der Königsherrschaft
auch die Landesherrschaft über die Hausmachtterritorien in seiner
Hand zu vereinigen, sondern es vorzog, mit der Herrschaft über die
Hausmachtgebiete die eigenen Söhne oder andere Mitglieder seiner
Dynastie zu betrauen.

Der König beanspruchte zwar für seine Person von Rechts we-
gen die Alleinherrschaft am Reich; in der Praxis traf er jedoch auf
dualistische Gegenkräfte (Dualismusproblem), etwa in Gestalt des Dualismusproblem
Papsttums, vor allem aber in Form von Kurfürsten und Fürsten, de-

Kontinuitäts-
problem
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nen es allerdings erst gegen Ende des Mittelalters gelang, den moni-
stischen Anspruch des Königtums zurückzudrängen, in der Form
des Reichstages Anteil an der Reichsherrschaft zu erlangen und auf
diese Weise den Dualismus zwischen König und Reich zu institutio-
nalisieren.


